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sammengetragen. Der Ausschuss stellt fest, dass trotz des Vorliegens von 
Richtlinien für die Berichterstattung bezüglich des Rechts auf angemessene 
Nahrung nur wenige Vertragsstaaten hinreichende und genügend präzise Infor-
mationen zur Verfügung gestellt haben, um dem Ausschuss zu ermöglichen, sich 
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schen leiden unter Hungersnöten, die von Naturkatastrophen, den in einigen 
Regionen zunehmend auftretenden bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen 
und Kriegen und dem Einsatz von Nahrungsmitteln als politische Waffe ausge-
löst werden. Der Ausschuss stellt fest, dass das Problem von Hunger und Man-
gelernährung zwar in Entwicklungsländern häufig besonders akut ist, dass je-
doch Mangelernährung, Unterernährung und andere Probleme im Zusammenhang mit 
dem Recht auf angemessene Nahrung und dem Recht, frei von Hunger zu sein, 
auch in einigen der wirtschaftlich am meisten entwickelten Länder auftreten. 
Im Grunde liegt die Wurzel des Problems von Hunger und Mangelernährung nicht 
in einem Mangel an Nahrungsmitteln, sondern im mangelnden Zugang großer Teile 
der Weltbevölkerung zu den verfügbaren Nahrungsmitteln, der unter anderem auf 
Armut zurückzuführen ist. 
 
Normativer Inhalt des Artikels 11, Absätze 1 und 2  
 
6. Das Recht auf angemessene Nahrung ist dann verwirklicht, wenn jeder Mann, 
jede Frau und jedes Kind, einzeln oder gemeinsam mit anderen, jederzeit 
physisch und wirtschaftlich Zugang zu angemessener Nahrung oder Mitteln zu 
ihrer Beschaffung hat. Das Recht auf angemessene Nahrung darf daher nicht eng 
oder restriktiv im Sinne einer Mindestration an Kalorien, Proteinen und 
anderen spezifischen Nährstoffen ausgelegt werden. Das Recht auf angemessene 
Nahrung wird schrittweise verwirklicht werden müssen. Jedoch haben die 
Staaten die grundlegende Verpflichtung, selbst in Zeiten von Naturkatastro-
phen oder anderen Katastrophen die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
den Hunger zu mildern, wie in Artikel 11 Absatz 2 vorgesehen.  
 
Angemessenheit und Nachhaltigkeit der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln und 
des Zugangs dazu 
 
7. Das Konzept der Angemessenheit ist für das Recht auf Nahrung von besonde-
rer Bedeutung, da es hilft, einige Faktoren hervorzuheben, die berücksichtigt 
werden müssen, wenn es um die Feststellung geht, ob bestimmte Nahrungsmittel 
oder Ernährungsweisen, zu denen Zugang besteht, unter den gegebenen Umständen 
als die am besten geeigneten für die Zwecke des Artikels 11 des Paktes ange-
sehen werden können. Das Konzept der Nachhaltigkeit ist untrennbar mit dem 
Konzept der ausreichenden Ernährung oder Ernährungssicherheit verbunden und 
impliziert, dass sowohl die heutigen als auch die zukünftigen Generationen 
Zugang zu Nahrungsmitteln haben sollen. Was genau unter "Angemessenheit" zu 
verstehen ist, wird in starkem Maße von den vorherrschenden sozialen, wirt-
schaftlichen, kulturellen, klimatischen, ökologischen und sonstigen Bedingun-
gen bestimmt, während der Begriff der "Nachhaltigkeit" den Gedanken der lang-
fristigen Verfügbarkeit und des langfristigen Zugangs enthält. 
 
8. Der Ausschuss ist der Auffassung, dass der Wesensgehalt des Rechts auf 
angemessene Nahrung Folgendes beinhaltet: 
 

die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, die keine schädlichen Stoffe ent-
halten und die innerhalb einer bestimmten Kultur akzeptabel sind, in aus-
reichender Menge und Qualität, um die individuellen Ernährungsbedürfnisse 
zu befriedigen; 
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Physischer Zugang bedeutet, dass alle, einschließlich physisch schwache 
Menschen, wie Säuglinge und Kleinkinder, Ältere, Körperbehinderte, Tod-
kranke und Menschen mit anhaltenden Gesundheitsproblemen, einschließlich 
der psychisch Kranken, Zugang zu angemessener Nahrung haben müssen. Opfer 
von Naturkatastrophen, Menschen in katastrophengefährdeten Gebieten und 
andere besonders benachteiligte Gruppen werden beim Zugang zu Nahrungsmit-
teln möglicherweise besonderer Aufmerksamkeit bedürfen und manchmal Prio-
rität erhalten müssen. In einer besonders verwundbaren Lage befinden sich 
viele indigene Bevölkerungsgruppen, deren Zugang zu ihrem angestammten 
Land mitunter bedroht ist. 

 
Verpflichtungen und Verletzungen 
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16. Einige der Maßnahmen, die auf diesen verschiedenen Ebenen von Verpflich-
tungen der Vertragsstaaten zu ergreifen sind, sind mehr unmittelbarer Natur, 
während andere eher langfristiger Art sind und schrittweise die volle Ver-
wirklichung des Rechts auf Nahrung erreichen sollen.  
 
17. Verstöße gegen den Pakt liegen dann vor, wenn ein Staat nicht wenigstens 
die Befriedigung des zur Vermeidung von Hunger unverzichtbaren Mindestbedarfs 
an Nahrung sicherstellt. Um festzustellen, welche Handlungen oder Unterlas-
sungen eine Verletzung des Rechts auf Nahrung darstellen, ist es wichtig, 
zwischen der Unfähigkeit und der 
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schluss von Vereinbarungen mit anderen Staaten oder internationalen Organisa-
tionen.  
 
20. Wenngleich nur Staaten Vertragsparteien des Paktes und damit letztendlich 
für seine Einhaltung verantwortlich sind, obliegt allen Mitgliedern der Ge-
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24. Es sollen geeignete institutionelle Mechanismen entwickelt werden, um bei 
der Ausarbeitung einer Strategie einen repräsentativen Prozess zu gewährlei-
sten, bei dem der gesamte im Land verfügbare Sachverstand auf dem Gebiet der 
Nahrungsmittel und der Ernährung herangezogen wird. Die Strategie soll die 
Verantwortlichkeiten und den Zeitplan für die Durchführung der erforderlichen 
Maßnahmen festlegen. 
 
25. Die Strategie soll wesentliche Fragen und Maßnahmen in Bezug auf alle 
Aspekte des Ernährungssystems, einschließlich der Erzeugung, Verarbeitung, 
Verteilung, Vermarktung und des Verbrauchs sicherer Lebensmittel, aufgreifen 
und sich ebenso mit parallelen Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, Bil-
dung, Beschäftigung und soziale Sicherheit befassen. Es soll sichergestellt 
werden, dass die natürlichen und sonstigen Nahrungsmittelressourcen auf 
staatlicher, regionaler und lokaler Ebene ebenso wie auf der Ebene der ein-
zelnen Haushalte auf die nachhaltigste Weise bewirtschaftet und genutzt wer-
den. 
 
26. In der Strategie soll besonders darauf geachtet werden, dass Diskriminie-
rung beim Zugang zu Nahrungsmitteln oder Nahrungsmittelressourcen vermieden 
werden muss. Dies soll Folgendes einschließen: Garantien für den uneinge-
schränkten und gleichberechtigten Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen, ins-
besondere für Frauen, einschließlich der Erbberechtigung und des Rechts auf 
Eigentum an Grund und Boden und sonstige Vermögenswerte sowie des Zugangs zu 
Krediten, natürlichen Ressourcen und geeigneter Technologie; Maßnahmen zur 
Achtung und zum Schutz selbständiger Tätigkeit und einer Arbeit mit einem 
Entgelt, das den Arbeitnehmern und ihren Familien einen angemessenen 
Lebensunterhalt sichert (wie in Artikel 7 a) (ii) des Paktes ausgeführt); 
sowie die Führung von Grundbüchern zur Eintragung von Rechten an Grundstücken 
(auch in Bezug auf Wälder). 
 
27. Als Teil ihrer Verpflichtung, die Ressourcenbasis des Volkes für Nah-
rungsmittel zu schützen, sollen die Vertragsstaaten geeignete Schritte unter-
nehmen, um sicherzustellen, dass die Tätigkeiten des privaten Unternehmens-
sektors und der Zivilgesellschaft mit dem Recht auf Nahrung im Einklang 
stehen. 
 
28. Selbst wenn sich ein Staat mit einer ausgeprägten Ressourcenknappheit 
konfrontiert sieht, gleichviel ob auf Grund eines wirtschaftlichen Anpas-
sungsprozesses, einer wirtschaftlichen Rezession, klimatischer Bedingungen 
oder sonstiger Faktoren, sollen Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustel-
len, dass insbesondere für schwache Bevölkerungsgruppen und gefährdete Ein-
zelpersonen das Recht auf angemessene Nahrung gewährleistet wird. 
 
Standards und Rahmengesetzgebung 
 
29. Bei der Umsetzung der oben genannten länderspezifischen Strategien sollen 
die Staaten nachprüfbare Standards für die spätere einzelstaatliche und in-
ternationale Überwachung festlegen. In diesem Zusammenhang sollen die Staaten 
die Verabschiedung eines Rahmengesetzes als wesentliches Instrument zur Um-
setzung der nationalen Strategie betreffend das Recht auf Nahrung prüfen. Das 
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Rahmengesetz soll Folgendes enthalten: Bestimmungen über seinen Zweck, die zu 
erreichenden Vorgaben oder Ziele und den für die Zielerreichung vorgesehenen 
Zeitrahmen, eine allgemeine Beschreibung der Mittel zur Erreichung seines 
Zwecks, insbesondere die beabsichtigte Zusammenarbeit mit der Zivilgesell-
schaft, dem Privatsektor und den internationalen Organisationen, die institu- 
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34. Die Richter und andere Rechtsberufe werden gebeten, Verletzungen des 
Rechts auf Nahrung bei der Ausübung ihrer Funktionen größere Aufmerksamkeit 
zu schenken.  
 
35. Die Vertragsstaaten sollen die Arbeit von Menschenrechtsverteidigern und 
anderen Mitgliedern der Zivilgesellschaft, die schwächere Gruppen bei der 
Verwirklichung ihres Rechts auf angemessene Nahrung unterstützen, achten und 
schützen. 
 
Internationale Verpflichtungen 
 
Vertragsstaaten 
 
36. Die Vertragsstaaten sollen im Geiste des Artikels 56 der Charta der 
Vereinten Nationen, der konkreten Bestimmungen in den Artikeln 11, 2 (1) und 
23 des Paktes und der Erklärung von Rom des Welternährungsgipfels die wesent-
liche Rolle der internationalen Zusammenarbeit anerkennen und ihre Verpflich-
tung einhalten, gemeinsam und einzeln zu handeln, um die volle Verwirklichung 
des Rechts auf angemessene Nahrung zu erreichen. Bei der Erfüllung dieser 
Verpflichtung sollen die Vertragsstaaten Schritte unternehmen, um die Wahr-
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39. Nahrungsmittelhilfe soll so weit wie möglich in einer Weise gewährt wer-
den, die sich nicht nachteilig auf die örtlichen Produzenten und die lokalen 
Märkte auswirkt, und sie soll dergestalt organisiert werden, dass sie ihren 
Nutznießern erleichtert, sich später wieder selbst zu versorgen. Die Hilfe 
soll auf den Bedürfnissen der vorgesehenen Nutznießer beruhen. Die im inter-
nationalen Nahrungsmittelhandel oder in Hilfeprogrammen verwendeten Erzeug-
nisse müssen gesundheitlich unbedenklich und für die Nahrungsmittelempfänger 


